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Meiner Meinung nach ist die entsprechende Verordnung in Hessen da sehr eindeutig. §23 der
AufsVO spricht davon, dass bei mehrtägigen Fahrten unabhängig von der Gruppengröße und
der Jahrgangsstufe neben der verantwortlichen Lehrkraft eine Hilfskraft hinzugezogen werden
soll, wobei zusätzlich noch zu beachten ist, dass bei Koedukationsklassen beide Geschlechter in
der Aufsicht repräsentiert sein sollen. Im Gegensatz zur Alltagssprache bedeutet "Soll" in
Rechtsnormen, dass damit der Regelfall beschrieben wird, von dem nur in Ausnahmefällen
abgerückt werden kann. Solche Ausnahmen könnten ggf. besonders einfache
Aufsichtsverhältnisse, zusätzliche Betreuungspersonen am Zielort o.ä. sein.
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